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Härtefallkommission und 
Altfallregelung

Härtefallkommission, über deren 
Einführung jedes Land selbst 
entscheiden kann; automatisches 
Außer-Kraft-Treten nach fünf 
Jahren, um das Risiko 
auszuschließen, dass Gerichte den 
vorgesehenen Ausschluss des 
Rechtswegs anders beurteilen

Altfallregelung (neben 
Härtefallregelung) - wie aus den 
Reihen von Grünen und SPD 
gefordert - gibt es nicht
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Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis § 
26 Abs. 3 bei Berechtigten

drei Jahre
Bei Asylberechtigten und „ 

Kleinem Asyl“ 
Niederlassungserlaubnis, wenn
– BAMF mitgeteilt hat, dass die 

Voraussetzungen für den 
Widerruf oder die Rücknahme 
nicht vorliegen.

– Frist beginnt erst mit Inkrafttreten 
des Aufenthaltsgesetzes zum 1. 
Januar 2005
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Bleiberechtsregelung 
§ 23

Anordnung durch oberste 
Landesbehörde bezüglich 
Aufenthaltserlaubnis für 
bestimmte Gruppen
Einvernehmen BMI zur 

Wahrung der 
Bundeseinheitlichkeit
Möglichkeit der 

Verpflichtungserklärung 
(Kirchenkontingent)
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Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen 
§ 25 Abs. 4

 Für vorübergehenden Aufenthalt aus 
dringenden humanitären oder persönlichen 
Gründen (bisher Duldung)

 Keine vollziehbare Ausreisepflicht
 Erteilung oder Verlängerung auch möglich 

ohne Ausreise, wenn das Verlassen auf 
Grund besonderer Umstände des 
Einzelfalls außergewöhnliche Härte

 Von den Regelversagungsgründen § 5 Abs. 
1 und 2 kann abgesehen werden, § 5 Abs. 
3

 Für sechs Monate, es sei denn rechtmäßig 
seit 18 Monaten § 26
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§ 25 Abs. 3



Aufenthaltserlaubnis soll erteilt 
werden, wenn 
Abschiebehindernisse nach § 60 
Abs. 2, 3, 5 oder 7
Von den 

Regelversagungsgründen ist 
abzusehen, § 5 Abs. 3
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Aufenthaltsgewährung, 
wenn Abschiebung nicht 
möglich

§ 25 Abs. 5 AufenthG
AE kann erteilt werden, wenn

– Vollziehbar ausreisepflichtig
– Ausreise aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht 
möglich

– Ausreisehindernis fällt in 
absehbarer Zeit nicht weg

– Kein Verschulden
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Aufenthaltsgewährung, 
wenn Abschiebung nicht 
möglich und 18 Monate 
Duldung
§ 25 Abs. 5 Satz 2 AufenthG
AE soll erteilt werden, wenn

– Vollziehbar ausreisepflichtig
– Ausreise aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht 
möglich

– Ausreisehindernis fällt in 
absehbarer Zeit nicht weg

– Kein Verschulden
– Keine eigene 

Anspruchsgrundlage, sondern nur 
Ermessensreduktion
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Grundsätzlich keine 
Aufenthaltsgewährung, wenn 
Abschiebung eigentlich möglich

aber 18 Monate Duldung, 
 Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

kann grundsätzlich nicht zu einem Absehen von der 
Abschiebung und damit zu einem Aufenthaltsrecht 
führen

 Dies gilt insbesondere in den Fällen in denen kein 
Abschiebehindernis besteht, und nur aufgrund des 
langjährigen Aufenthalt eine Unzumutbarkeit der 
Rückführung behauptet wird.

 Der Betroffene hätte es durch eine freiwillige 
Rückkehr jederzeit in der Hand gehabt, in sein 
Heimatland zurückzukehren

 Es kann nicht dem Staat angelastet werden, dass der 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist. 
Diese Ausreiseverpflichtung besteht im Übrigen 
von Gesetzes wegen. 
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Aufenthaltsgewährung in 
Härtefällen 
Härtefallkommission 
§ 23 a
 Abweichend von den Erteilungs-- und 

Verlängerungsvoraussetzungen darf die 
oberste Landesbehörde anordnen,  
einem Ausländer auf Ersuchen einer 
von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung bestimmten Stelle 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn
– dringende humanitäre oder 

persönliche Gründe die weitere 
Anwesenheit des Ausländers im 
Bundesgebiet rechtfertigen.

In Hessen nur Abgeordnete
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Kein Ermessen

In den hier in Betracht 
kommenden Situationen besteht 
kein Ermessen, da 
Aufenthaltsbeendigung von 
Gesetzes wegen 
vorgeschrieben!!


